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A STELLUNGNAHMEN DER BEHÖRDEN UND TRÄGER ÖFFENTLICHER BELANGE 

 

Nr. Stellungnahmen von Beschlussvorschlag 

A.1 Landratsamt Waldshut – Naturschutz 
(gemeinsames Schreiben vom 16.12.2024) 

A.1.1 Möglichkeiten der Überwindung (z. B. 
Ausnahmen und Befreiungen) 

Die 3. Änderung umfasst eine Erweiterung 
von ca. 355 m² des Geltungsbereichs des 
Bebauungsplans „Gewerbegebiet Mor-
genwaide“ und wird im Osten vom beste-
henden bzw. von der Gewerbestraße und 
einer Grünfläche mit Hochspannungsfrei-
leitung begrenzt und unterteilt eine stra-
ßenparallele Grünfläche. Die Funktionali-
tät des Grünraumes soll im Übrigen erhal-
ten bleiben. 

Die Satzungsänderung wird im beschleu-
nigten Verfahren durchgeführt. Den Plan-
unterlagen sind ein Umweltbeitrag und 
eine Allgemeine Vorprüfung des Einzel-
falls nach § 7 Abs. 2 UVPG (Anlage 1) bei-
gefügt. 

Die beiden kleinen Erweiterungsflächen 
überlagern eine Ausgleichsfläche des Be-
bauungsplans „Signauer Schachen“. Die 
Flächen sind als Ausgleichsflächen bzw. 
Pflanzgebot für eine standortgerechte He-
cke festgesetzt. Die Heckenbestände ent-
lang der Gewerbestraße wurden zwi-
schenzeitlich auch als, nach § 30 
BNatSchG besonders geschütztes Biotop, 
kartiert. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

A.1.2 Auf S. 5 der „Abwägung der Umweltbe-
lange Am Schlipf 6 3. Bebauungsplanän-
derung „Gewerbegebiet Morgenwaide“ 
vom 17.10.2024 steht folgendes geschrie-
ben: “Im Zug des Bebauungsplans „Ge-
werbegebiet Morgenwaide“ wurde seitens 
der UNB Waldshut festgestellt, dass die 
zwischen den beiden Gewerbegebieten 
liegende Biotopflächen nach Umsetzung 
der Bebauung der Grundstücke im Be-
reich „Gewerbegebiet Morgenwaide" nicht 
mehr als, nach § 30 BNatSchG zu schüt-
zendes Biotop eingestuft werden kann und 
deshalb die Hecke an anderer Stelle voll-
ständig auszugleichen ist. Als Ausgleich 
wurden Heckenpflanzungen nördliche des 
Plangebietes Signauer Schachen festge-
legt. Die Heckenpflanzungen wurden bis-
lang noch nicht umgesetzt. Die Umset-
zung ist zusammen mit den 

Dies wird berücksichtigt.  

Die Anregungen werden redaktionell in den Umwelt-
belangen übernommen.  
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Ausgleichsmaßnahmen für das Plange-
biete „Morgenwaide II“ im Frühjahr 2025 
vorgesehen... Durch den vollständigen 
Ausgleich der Hecke im Rahmen des Be-
bauungsplans Morgenwaide konnten so-
mit auch die Ausgleichsverpflichtungen 
aus dem Bebauungsplan Signauer 
Schachen vollständig abgelöst werden." 

Letzterer Passus der Prüfung der „Um-
weltbelange nach § 13 a“ soll nicht Gegen-
stand dieses Verfahrens sein, da die Un-
tere Naturschutzbehörde im hiesigen be-
sonderen Einzelfall den erforderlichen 
Ausgleich durch den noch vorzunehmen-
den Biotop-Ausgleich der Hecke zum Sig-
nauer Schachen (Ausnahmegenehmigung 
nach § 30 Abs. 3 Bundesnaturschutzge-
setz zur Inanspruchnahme des gesetzlich 
geschützten Biotops Nr. 182153370988 
„Hecke und Feldgehölz Gewerbegebiet 
Grafenhausen“ auf Flst.-Nr. 177 Gemar-
kung Grafenhausen vom 08.03.2021) 
noch mit umfasst sehen kann. 

Dennoch folgender Hinweis: 

Der Biotopausgleich zum Gewerbegebiet 
Morgenwaide der Ausnahmegenehmi-
gung bezieht sich ausdrücklich auf den 
Statusverlust „als Biotop". Von 3.350 m² 
Hecke sollten nach der Ausnahmegeneh-
migung 340 m² für die Bauleitplanung Mor-
genwaide Planung gerodet werden. Die 
restlichen 3.010 m² sollten stehen bleiben 
und lediglich ihren Status „als Biotop" ver-
lieren. 

Sollten weitere größere Teile der Hecke 
zukünftig in Anspruch genommen werden, 
behält sich die Untere Naturschutzbe-
hörde eine entsprechende weitere Prü-
fung vor und teilt mit der hiesigen Stellung-
nahme ausdrücklich nicht die Darstellung 
des Ökologiebüros, dass „durch den voll-
ständigen Ausgleich der Hecke im Rah-
men des Bebauungsplans Morgenwaide 
somit auch die Ausgleichsverpflichtungen 
aus dem Bebauungsplan Signauer 
Schachen vollständig abgelöst werden 
(konnten)“. 

A.1.3 Die überschlägige Prüfung (Vorprüfung 
des Einzelfalls) nach § 13a (1) Nr. 2 
BauGB, die durch das Büro galaplan de-
cker durchgeführt wurde, kommt in hiesi-
gem Verfahren zu dem Ergebnis, dass vo-
raussichtlich keine erheblichen 

Dies wird zur Kenntnis genommen.  
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Umweltauswirkungen von der Bebauungs-
planänderung ausgehen werden. 

A.1.4 Keine Bedenken. Dies wird zur Kenntnis genommen.  

A.2 Landratsamt Waldshut – Straßenverkehrsrecht 
(gemeinsames Schreiben vom 16.12.2024) 

A.2.1 Gegen die 3. Änderung des Bebauungs-
plans „Gewerbegebiet Morgenwaide“, so-
wie der diesbezüglichen örtlichen Bauvor-
schriften, durch die Gemeinde Grafenhau-
sen, bestehen von Seiten der unteren 
Straßenverkehrsbehörde keine Beden-
ken. 

Dies wird zur Kenntnis genommen.  

A.2.2 Es wird jedoch angeregt, die in den Plan-
unterlagen eingetragenen Sichtdreiecke 
noch zu bemaßen. Ferner wird gebeten, in 
den neu geplanten Zufahrtsbereichen zu 
den Flurstücken-Nrn. 177/60 und 177/59 
ebenfalls auf die dauerhafte Freihaltung 
der erforderlichen Sichtdreiecke (vgl. Ziffer 
6.3.9.3, Tabelle 59, der Richtlinien für die 
Anlage von Stadtstraßen 06) zu achten. 

Dies wird berücksichtigt. 

Die Sichtdreiecke werden in der Planzeichnung be-
maßt.  

Die beiden Anbindungen der privaten Grundstücke 
an die Gewerbestraße haben eine ausreichende 
Breite, um eine sichere Ein- und Ausfahrt herzustel-
len. Eine Planung liegt jedoch noch nicht vor, was 
dem Wesen eines Angebotsplans entspricht. Daher 
können auch noch keine Sichtdreiecke verortet wer-
den. Wie bei allen Grundstücken im Gewerbegebiet 
haben die Eigentümer auch hier Sorge zu tragen, 
dass im Bereich von Grundstückszufahrten eine 
ausreichend Ein- und Ausfahrtssicht gewährleistet 
wird. 

A.3 Regierungspräsidium Freiburg – Ref. 21 Raumordnung, Baurecht und Denkmalschutz 
(Schreiben vom 18.12.2024) 

A.3.1 Aus Sicht der Höheren Raumordnungsbe-
hörde bestehen in Bezug auf die Belange 
der Raumordnung gegen die vorliegende 
Änderung des Bebauungsplanes keine 
Bedenken.  

Dies wird zur Kenntnis genommen.  

A.3.2 Uns fällt auf, dass die Planzeichnung nicht 
mehr die Standorte der Einzelbäume ent-
lang der Erschließungsstraße kennzeich-
net, auf die die (wohl unveränderten) 
rechtskräftigen Festsetzungen unter Ziffer 
1.12.1 der planungsrechtlichen Festset-
zungen verweisen. Wir bitten um Überprü-
fung. 

Dies wird berücksichtigt. 

Die Standorte der anzupflanzenden Einzelbäume 
werden in der Planzeichnung dargestellt.  

A.4 Regierungspräsidium Freiburg – Abt. 9 Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau 
(Schreiben vom 04.12.2024) 

A.4.1 Geologische und bodenkundliche 
Grundlagen 

Geologie 

Die lokalen geologischen Verhältnisse 
können der digitalen Geologischen Karte 
von Baden-Württemberg 1: 50 000 

Dies wird zur Kenntnis genommen.  
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(GeoLa) im LGRB-Kartenviewer entnom-
men werden. Nähere Informationen zu 
den lithostratigraphischen Einheiten bie-
ten die geowissenschaftlichen Informati-
onsportale LGRBwissen und LithoLex. 

A.4.2 Geochemie 

Die geogenen Grundgehalte in den petro-
geochemischen Einheiten von Baden- 
Württemberg sind im LGRB-Kartenviewer 
abrufbar. Nähere Informationen zu den 
geogenen Grundgehalten sind im geowis-
senschaftlichen Informationsportal LGRB-
wissen beschrieben. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

A.4.3 Bodenkunde 

Die bodenkundlichen Verhältnisse sowie 
Bewertungen der natürlichen Bodenfunkti-
onen nach § 2 Abs. 2 Bundes-Boden-
schutzgesetz (BBodSchG) können in 
Form der Bodenkundlichen Karte 1: 50 
000 (GeoLa BK50) eingesehen werden. 
Des Weiteren sollte die Bodenfunktions-
bewertung vorzugsweise auf Grundlage 
der Bodenschätzungsdaten auf ALK und 
ALB Basis (2010, vom LGRB vertrieben) 
herangezogen werden, da diese Informa-
tionen zu den örtlichen Bodeneigenschaf-
ten auf Flurstückebene enthalten und so-
mit detaillierter sind als die BK50. 

Generell ist bei Planungsvorhaben ent-
sprechend § 2 Abs. 1 Landes-Boden-
schutz- und Altlastengesetz (LBodSchAG) 
auf den sparsamen und schonenden Um-
gang mit Boden zu achten. 

Zusätzlich der Hinweis, dass nach § 2 
Abs. 3 Landes-Bodenschutz- und Altlas-
tengesetz (LBodSchAG) bei geplanten 
Vorhaben, die auf nicht versiegelte, nicht 
baulich veränderte oder unbebaute Flä-
chen von mehr als 0,5 Hektar einwirken 
werden, ein Bodenschutzkonzept zur Ge-
währleistung des sparsamen, schonenden 
und haushälterischen Umgangs mit dem 
Boden im Rahmen der weiteren Vorha-
bensplanung bzw. -durchführung zu er-
stellen ist. Eine Erstellung des Boden-
schutzkonzepts nach DIN 19639 wird drin-
gend empfohlen. 

Sollten bei dem vorliegenden Bauvorha-
ben mehr als 500 m³ Bodenüberschuss-
massen entstehen, so ist bei dem nach § 3 
Abs. 4 Landes-Kreislaufwirtschaftsgesetz 
(LKreiWiG) geforderten 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 
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Abfallverwertungskonzept auf eine 
höchstmögliche Verwertung nach § 3 Abs. 
2 LKreiWiG zu achten, um so die Boden-
funktionen im größtmöglichen Umfang zu 
erhalten. 

Mit der zuständigen Unteren Boden-
schutzbehörde sollte abgestimmt werden, 
welche konkreten bodenschutzfachlichen 
Vorgaben umzusetzen sind. 

A.4.4 Angewandte Geologie 

Das LGRB weist darauf hin, dass im An-
hörungsverfahren als Träger öffentlicher 
Belange keine fachtechnische Prüfung 
vorgelegter Gutachten oder von Auszügen 
daraus erfolgt. Sofern für das Plangebiet 
ein hydrogeologisches bzw. geotechni-
sches Übersichtsgutachten, Detailgutach-
ten oder ein hydrogeologischer bzw. geo-
technischer Bericht vorliegt, liegen die da-
rin getroffenen Aussagen im Verantwor-
tungsbereich des gutachtenden Ingenieur-
büros. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

A.4.4.1 Ingenieurgeologie 

Eine Zulässigkeit der geplanten Nutzung 
vorausgesetzt, wird die Übernahme der 
folgenden geotechnischen Hinweise in 
den Bebauungsplan empfohlen: 

Das Plangebiet befindet sich auf Grund-
lage der am LGRB vorhandenen Geoda-
ten im Ausstrichbereich der Gesteine des 
kristallinen Grundgebirges. 

Mit lokalen Auffüllungen vorangegangener 
Nutzungen, die ggf. nicht zur Lastabtra-
gung geeignet sind, ist zu rechnen. 

Bei etwaigen geotechnischen Fragen im 
Zuge der weiteren Planungen oder von 
Bauarbeiten (z. B. zum genauen Bau-
grundaufbau, zu Bodenkennwerten, zur 
Wahl und Tragfähigkeit des Gründungsho-
rizonts, zum Grundwasser, zur Baugru-
bensicherung) werden objektbezogene 
Baugrunduntersuchungen gemäß DIN EN 
1997-2 bzw. DIN 4020 durch ein privates 
Ingenieurbüro empfohlen. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

A.4.4.2 Hydrogeologie 

Aktuell findet im Plangebiet keine Bearbei-
tung hydrogeologischer Themen durch 
das LGRB statt. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 
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A.4.4.3 Geothermie 

Informationen zu den oberflächennahen 
geothermischen Untergrundverhältnissen 
sind im Informationssystem „Oberflächen-
nahe Geothermie für Baden-Württemberg“ 
(ISONG) hinterlegt. ISONG liefert erste In-
formationen (Möglichkeiten und Ein-
schränkungen) zur geothermischen Nut-
zung des Untergrundes mit Erdwärmeson-
den und Erdwärmekollektoren. Bitte neh-
men Sie vor Verwendung des Informati-
onssystems die Erläuterungen zur Kennt-
nis. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

A.4.4.4 Rohstoffgeologie (Mineralische Rohstoffe) 

Zum Planungsvorhaben sind aus rohstoff-
geologischer Sicht keine Hinweise, Anre-
gungen oder Bedenken vorzubringen. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

A.4.5 Landesbergdirektion  

Bergbau 

Die Planung liegt nicht in einem aktuellen 
Bergbaugebiet. 

Nach den beim Landesamt für Geologie, 
Rohstoffe und Bergbau vorliegenden Un-
terlagen ist das Plangebiet nicht von Alt-
bergbau oder künstlich geschaffenen Alt-
hohlräumen (bspw. Stollen, Bunker, unter-
irdische Keller) betroffen. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

A.4.6 Allgemeine Hinweise 

Anzeige, Übermittlung und Bereitstellung 
von Geologie-Daten nach Geologiedaten-
gesetz (GeolDG) 
Für geologische Untersuchungen und die 
daraus gewonnenen Daten besteht nach 
den Bestimmungen des Geologiedatenge-
setzes (GeolDG) eine Übermittlungspflicht 
gegenüber dem LGRB. Weitere Informati-
onen hierzu stehen Ihnen im LGRBanzei-
geportal zur Verfügung. 

Weitere Informationsquellen des LGRB im 
Internet 
Informationen zu den Untergrundverhält-
nissen sowie weitere raumbezogene Infor-
mationen können fachübergreifend und 
maßstabsabhängig der LGRBhomepage 
entnommen werden. Bitte nutzen Sie 
hierzu auch den LGRB-Kartenviewer so-
wie LGRBwissen. 

Insbesondere verweisen wir auf unser Ge-
otop-Kataster. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 
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Beachten Sie bitte auch unser aktuelles 
Merkblatt für Planungsträger. 

A.5 Regierungspräsidium Stuttgart – Landesamt für Denkmalpflege 
(Schreiben vom 13.11.2024) 

A.5.1 Aus Sicht der Archäologischen Denkmal-
pflege bestehen zu der Planung in ihrer 
vorliegenden Form keine Bedenken. Ar-
chäologische Kulturdenkmale sind entwe-
der nicht betroffen oder wegen der Gering-
fügigkeit der zu erwartenden Bodenein-
griffe nicht gefährdet. 

Wir bitten jedoch um Berücksichtigung der 
Regelungen der §§ 20 und 27 DSchG: 

Sollten bei der Durchführung vorgesehe-
ner Erdarbeiten archäologische Funde 
oder Befunde entdeckt werden, ist dies ge-
mäß § 20 DSchG umgehend einer Denk-
malschutzbehörde oder der Gemeinde an-
zuzeigen. Archäologische Funde (Stein-
werkzeuge, Metallteile, Keramikreste, 
Knochen, etc.) oder Befunde (Gräber, 
Mauerreste, Brandschichten, auffällige 
Erdverfärbungen, etc.) sind bis zum Ablauf 
des vierten Werktages nach der Anzeige 
in unverändertem Zustand zu erhalten, so-
fern nicht die Denkmalschutzbehörde mit 
einer Verkürzung der Frist einverstanden 
ist. Zuwiderhandlungen werden gem. § 27 
DSchG als Ordnungswidrigkeiten geahn-
det. Bei der Sicherung und Dokumentation 
archäologischer Substanz ist zumindest 
mit kurzfristigen Leerzeiten im Bauablauf 
zu rechnen. Ausführende Baufirmen soll-
ten hierüber schriftlich in Kenntnis gesetzt 
werden. 

Wir bitten diesen Hinweis in die Planunter-
lagen, sofern nicht bereits enthalten, zu 
übernehmen. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

A.5.2 Seitens der Bau- und Kunstdenkmalpflege 
bestehen nach aktuellem Sachstand keine 
Anregungen oder Bedenken. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

A.6 Industrie- und Handelskammer Hochrhein-Bodensee 
(Schreiben vom 06.12.2024) 

A.6.1 Für das in weiten Teilen bereits aufgesie-
delte, erschlossene Gewerbegebiet liegen 
Bauanträge für eine Erweiterungsfläche 
von bereits zwei östlich des Plangebiets 
angesiedelten, ortsansässigen Firmen zur 
Genehmigung vor. Die Gemeinde möchte 
die Entwicklungspläne der heimischen Be-
triebe unterstützen und begrüßt die direkte 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 
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Anbindung der Erweiterungsflächen. Mit 
der 3. Änderung des Bebauungsplans 
„Gewerbegebiet Morgenwaide" soll in 
zwei Teilbereichen der Geltungsbereich 
erweitert werden. Diese schafft dadurch 
die Grundlagen für eine direkte Erschlie-
ßung der Gewerbestraße in diesen Be-
reich. Durch eine direkte Anbindung von 
Betriebserweiterungen und der angestreb-
ten Verkehrsvermeidung innerhalb des 
Gewerbegebiets werden die Belange der 
Wirtschaft positiv berührt. Den Unterlagen 
ist zu entnehmen, dass die Belange der 
Umwelt umfassend beachtet werden. 

A.7 Deutsche Telekom Technik GmbH 
(Schreiben vom 25.11.2024) 

A.7.1 Die Telekom Deutschland GmbH (nachfol-
gend Telekom genannt) - als Netzeigentü-
merin und Nutzungsberechtigte i. S. v. 
§ 125 Abs. 1 TKG - hat die Deutsche Te-
lekom Technik GmbH beauftragt und be-
vollmächtigt, alle Rechte und Pflichten der 
Wegesicherung wahrzunehmen sowie alle 
Planverfahren Dritter entgegenzunehmen 
und dementsprechend die erforderlichen 
Stellungnahmen abzugeben. Zu der o. g. 
Planung nehmen wir wie folgt Stellung: 

Gegen die Aufstellung des Bebauungspla-
nes haben wir keine Einwände. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

A.7.2 Im Planbereich befinden sich am Rand Te-
lekommunikationslinien der Telekom, wie 
aus beigefügtem Plan ersichtlich wird. 

Zur Versorgung des Neubaugebietes mit 
Telekommunikationsinfrastruktur durch 
die Telekom ist die Verlegung neuer Tele-
kommunikationslinien im Plangebiet und 
eventuell auch außerhalb des Plangebiets 
erforderlich. 

Die Telekom prüft nach Ankündigung der 
Erschließung den Ausbau dieses Neubau-
gebietes und orientiert sich beim Ausbau 
an den technischen Entwicklungen und Er-
fordernissen. Insgesamt werden Investitio-
nen nach wirtschaftlichen Gesichtspunk-
ten geplant. Der Ausbau der Deutschen 
Telekom erfolgt nur dann, wenn dies aus 
wirtschaftlicher Sicht sinnvoll erscheint 
oder nach Universaldienstleistungsver-
pflichtung zwingend ist. 

Dies bedeutet aber auch, dass wir, wo be-
reits eine Infrastruktur eines alternativen 
Anbieters besteht oder geplant ist, nicht 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

Die Telekommunikationslinie der Telekom befindet 
sich im Bankett der öffentlichen Verkehrsfläche und 
bedarf keiner Darstellung im Bebauungsplan. 
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automatisch eine zusätzliche, eigene Inf-
rastruktur errichten. 

Für einen möglichen Ausbau eines Tele-
kommunikationsnetzes sowie die Koordi-
nierung mit dem Straßenbau und den Bau-
maßnahmen weiterer Leitungsträger ist es 
notwendig, dass Beginn und Ablauf der Er-
schließungsmaßnahmen im Bebauungspl-
angebiet der Deutschen Telekom Technik 
GmbH so früh wie möglich, jedoch min-
destens 6 Monate vor Baubeginn, schrift-
lich angezeigt werden. Sollte eine recht-
zeitige Benachrichtigung nicht erfolgen, 
kann ein Ausbaubeschluss oder eine Er-
stellung der Projektierung zum Baustart 
nicht garantiert werden. 

A.8 naturenergie netze GmbH 
(Schreiben vom 21.11.2024) 

A.8.1 Gegen die 3. Änderung des Bebauungs-
plans “Gewerbegebiet Morgenwaide“ in 
Grafenhausen haben wir keine Einwände. 

Jedoch verlaufen auf dem Baugebiet be-
reits Anlagen von uns. Diese werden wei-
terhin gebraucht. 

Dies wird zur Kenntnis genommen.  

Die Leitungen verlaufen innerhalb der öffentlichen 
Verkehrsfläche. Darüber hinaus bedürfen unterirdi-
sche Hausanschlüsse keiner Sicherung im Bebau-
ungsplan. 
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Bitte berücksichtigen Sie das bei der Bau-
planung und sprechen Sie eventuelle An-
passungen und Provisorien rechtzeitig mit 
uns ab. 
Eine entsprechende Planauskunft erhal-
ten Sie online über folgenden Link: 
https://planservice.regiodata-service.de. 

Bitte nehmen sie vor Baubeginn Kontakt 
auf mit unserem Betriebsstützpunkt in 
Gurtweil. 
Ansprechpartner ist Sven Gerspach. 
Sie erreichen ihn unter der Telefonnum-
mer 07741 / 969486 - 141 oder per E-Mail 
unter Betrieb.Gurtweil@naturenergie-
netze.de. 

Wir gehen davon aus, dass das Vorhaben 
so durchgeführt wird, dass die Leitungen 
sowohl während der Durchführung des 
Vorhabens wie auch danach - im Betrieb 
störungsfrei weiter betrieben werden. 

A.9 TransnetBW GmbH 
(Schreiben vom 13.11.2024) 

A.9.1 Wir haben keine Bedenken gegen die 3. 
Bebauungsplanänderung vorzubringen. 

Wir bitten lediglich um gesonderte Beteili-
gung, sobald Baumaßnahmen (z.B. Her-
stellen der Straße) unter der Freileitung 
stattfinden. 

Dies wird zur Kenntnis genommen.  

A.10 PLEdoc GmbH 
(Schreiben vom 13.11.2024) 

A.10.1 Wir beziehen uns auf Ihre o.g. Maßnahme 
und teilen Ihnen hierzu mit, dass von uns 
verwaltete Versorgungsanlagen der nach-
stehend aufgeführten Eigentümer bzw. 
Betreiber von der geplanten Maßnahme 
nicht betroffen werden: 

• OGE (Open Grid Europe GmbH), Essen 

• Kokereigasnetz Ruhr GmbH, Essen 

• Ferngas Netzgesellschaft mbH (FG), 
Netzgebiet Nordbayern, Schwaig bei 
Nürnberg 

• Mittel-Europäische Gasleitungsgesell-
schaft mbH (MEGAL), Essen 

• Mittelrheinische Erdgastransportlei-
tungsgesellschaft mbH (METG), Essen 

• Nordrheinische Erdgastransportlei-
tungsgesellschaft mbH & Co. KG 
(NETG), Dortmund 

• Trans Europa Naturgas Pipeline GmbH 
(TENP), Essen 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

https://planservice.regiodata-service.de/
mailto:Betrieb.Gurtweil@naturenergie-netze.de
mailto:Betrieb.Gurtweil@naturenergie-netze.de
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A.10.2 Maßgeblich für unsere Auskunft ist der im 
Übersichtsplan markierte Bereich. Dort 
dargestellte Leitungsverläufe dienen nur 
zur groben Übersicht. 

Achtung: Eine Ausdehnung oder Erweite-
rung des Projektbereichs bedarf immer ei-
ner erneuten Abstimmung mit uns. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

Dem Übersichtsplan ist zu entnehmen, dass sich 
keine Leitungen innerhalb des Plangebiets befin-
den.  

A.11 Polizeipräsidium Freiburg – Führungs- und Einsatzstab 
(Schreiben vom 03.12.2024) 

A.11.1 Gegen die hier vorgelegte 3. Bebauungs-
planänderung in der Gemeinde Grafen-
hausen, werden aus straßenverkehrs-
rechtlicher Sicht keine grundsätzlichen 
Bedenken oder Anregungen erhoben. 
Eine abschließende Beurteilung der ge-
planten Vorhaben kann jedoch erst nach 
Vorlage aussagefähiger Planunterlagen 
zum jeweiligen Bauantrag erfolgen. 

Dies wird zur Kenntnis genommen.  

A.12 Naturschutzbund Deutschland – Ortsgruppe Grafenhausen e.V. 
(Schreiben vom 12.12.2024) 

A.12.1 Im Auftrag des NABU Landesverbandes 
Baden-Württemberg und des Bezirksver-
bandes Südbaden geben wir folgende 
Stellungnahme zur 3. Änderung des Be-
bauungsplans „Gewerbegebiet Morgen-
waide“ ab: 

Dies wird zur Kenntnis genommen.  

A.12.2 Die Gemeinde Grafenhausen plant zwei 
Zuwegungen zu Grundstücken durch die 
bestehende Hecke (ehemals § 30 Biotop 
„Hecke und Feldgehölz Gewerbegebiet 
Grafenhausen) zu bauen. Wir lehnen eine 
weitere Zerstückelung und damit einher-
gehende Zerstörung dieses Habitats ab. 
Diese Hecke ist eine erfolgreich durchge-
führte Ausgleichsmaßnahmen (für Gewer-
begebiet Signauer Schachen) und hat sich 
sehr gut entwickelt. Im Bebauungsplan ist 
festgelegt, dass diese Hecke fast vollstän-
dig (mit Ausnahme der Zufahrt zum neuen 
Gewerbegebiet am Nordende der Hecke) 
erhalten bleiben sollte. Es wurde zu den 
Gewerbegrundstücken hin von der Ge-
meinde Grafenhausen ein Schutzzaun er-
richtet und zwischenzeitlich einige Nach-
pflanzungen durchgeführt. Die dichte He-
cke, die sich im Laufe von mehr als 10 
Jahren sehr gut entwickelt hat, ist weiter-
hin Habitat vieler Vogelarten und vor allen 
Dingen weiterhin Bruthabitat von Neuntö-
ter und Goldammer. Durch eine Zer-
schneidung der Hecke durch die zusätzli-
chen breiten und vollständig versiegelten 
Zuwegungen wird die Hecke so 

Dies wird teilweise berücksichtigt. 

Der Ausgleich für den Schutzstatus der Hecke er-
folgte bereits im Zuge des Bebauungsplans „Gewer-
begebiet Morgenwaide“. Dieser umfasst auch die ar-
tenschutzrechtlichen Aspekte.  
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zerstückelt, dass sie wesentliche Funktio-
nen als Lebensraum für verschiedene 
Tierarten verlieren wird. Uns stellt sich die 
Frage, ob es wirklich so unzumutbar für 
die Betriebe ist einen kurzen Umweg über 
die vorhandene Gewerbestraße zu ihren 
Grundstücken zu machen. Bei einem Ver-
lust der Bruthabitate ist nicht unbedingt 
gesichert, dass die Vögel in den umgeben-
den möglichen Habitaten auch freie Re-
viere finden werden. 

A.12.3 Im Rahmen der Ausgleichsmaßnahmen 
für die Hecke wäre es sinnvoll sogenannte 
„Benjes - Hecken“ aus dem Astmaterial 
der ggf. gerodeten Pflanzen mit einzu-
bauen. So könnten auf einfache Weise in 
kleinem Rahmen schnell und einfach Er-
satzbiotope in der Nähe der dann verlore-
nen Habitate geschaffen werden. Die Aus-
gleichsmaßnahmen müssen unbedingt 
vor Beginn der Rodungen begonnen wer-
den. 

Dies wird berücksichtigt.  

Der Hinweis auf die Anlage von Totholzhecken wird 
übernommen und im Zuge der Ausführungsplanung 
für die im Frühjahr/Herbst vorgesehenen Pflanzar-
beiten entsprechend berücksichtigt. 

A.12.4 Angesichts dieser Erfahrungen im Um-
gang mit geschützten Biotopen und Aus-
gleichsflächen fordern wir künftig einen 
festgeschriebenen Schutz solcher Flä-
chen, damit diese nicht im Zuge weiterer 
Planungen immer wieder zerstört werden. 
Denn nur so machen Ausgleichsmaßnah-
men und die Entwicklung von Biotopver-
bünden im Sinne von Naturschutz und 
Förderung der Biodiversität Sinn. Wenn 
die Zerschneidung der Hecke im Gewer-
begebiet durch neue Zufahrten unter-
bliebe, würden wir das sehr begrüßen. 

Dies wird zur Kenntnis genommen.  
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B KEINE BEDENKEN UND ANREGUNGEN DER BEHÖRDEN UND TRÄGER ÖF-
FENTLICHER BELANGE 

 

B.1 Landratsamt Waldshut – Bauplanungsrecht 
(gemeinsames Schreiben vom 16.12.2024) 

B.2 Landratsamt Waldshut – Altlasten 
(gemeinsames Schreiben vom 16.12.2024) 

B.3 Landratsamt Waldshut – Bodenschutz 
(gemeinsames Schreiben vom 16.12.2024) 

B.4 Landratsamt Waldshut – Gewässerschutz – Fachbereich Abwasser 
(gemeinsames Schreiben vom 16.12.2024) 

B.5 Landratsamt Waldshut – Gewässerschutz – Fachbereich Oberirdische Gewässer/Grund-
wasser 
(gemeinsames Schreiben vom 16.12.2024) 

B.6 Landratsamt Waldshut – Gewerbeaufsicht, Immissionsschutz / Abfallrecht 
(gemeinsames Schreiben vom 16.12.2024) 

B.7 Landratsamt Waldshut – Brandschutz 
(gemeinsames Schreiben vom 16.12.2024) 

B.8 Landratsamt Waldshut – Gesundheitsschutz 
(gemeinsames Schreiben vom 16.12.2024) 

B.9 Landratsamt Waldshut – Abfallwirtschaft 
(gemeinsames Schreiben vom 16.12.2024) 

B.10 Landratsamt Waldshut – Straßenbauamt 
(gemeinsames Schreiben vom 16.12.2024) 

B.11 Landratsamt Waldshut – Forst 
(gemeinsames Schreiben vom 16.12.2024) 

B.12 Landratsamt Waldshut – Landwirtschaft 
(gemeinsames Schreiben vom 16.12.2024) 

B.13 Landratsamt Waldshut – Nahverkehr 
(gemeinsames Schreiben vom 16.12.2024) 

B.14 Regierungspräsidium Freiburg – Ref. 47.3 Baureferat Süd 
(Schreiben vom 12.11.2024) 

B.15 Regierungspräsidium Freiburg – Ref. 54.1 – 54.4 
(Schreiben vom 05.12.2024) 

B.16 Regierungspräsidium Freiburg – Ref. 83 Waldpolitik und Körperschaftsforstdirektion 
(Schreiben vom 12.11.2024) 

B.17 badenovaNETZE GmbH 
(Schreiben vom 20.11.2024) 

B.18 Netze BW GmbH 
(Schreiben vom 21.11.2024) – keine weitere Beteiligung 

B.19 Vodafone West GmbH 
(Schreiben vom 22.11.2024) 

B.20 Vodafone GmbH / Vodafone Deutschland GmbH 
(Schreiben vom 12.12.2024) 
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B.21 Amprion GmbH 
(Schreiben vom 18.11.2024) 

B.22 Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr 
(Schreiben vom 12.11.2024) 

B.23 Landratsamt Waldshut – Flurneuordnung 

B.24 Landratsamt Waldshut – Klimaschutz 

B.25 Landratsamt Waldshut – Vermessung 

B.26 Regierungspräsidium Freiburg – Abt. 4 Verkehr 

B.27 Regierungspräsidium Freiburg – Abt. 8 Forstdirektion 

B.28 Regionalverband Hochrhein-Bodensee 

B.29 Zweckverband Gruppenwasserversorgung Hochschwarzwald 

B.30 Handelsverband Südbaden e.V. 

B.31 Vermögen und Bau Baden-Württemberg 

B.32 terrantes bw GmbH 

B.33 Badischer Landwirtschaftlicher Hauptverband e.V. 

B.34 Naturschutzbeauftragter LKR Waldshut 

B.35 Landesnaturschutzverband BW 

B.36 BUND e.V. 

B.37 Bundesanstalt für Immobilienaufgaben 

B.38 Gemeindeverwaltungsverband Oberes Schlüchttal 

B.39 Stadt Bonndorf 

B.40 Gemeinde Häusern 

B.41 Gemeinde Lenzkirch 

B.42 Gemeinde Schluchsee 

B.43 Gemeinde Ühlingen-Birkendorf 

 

 

C PRIVATE STELLUNGNAHMEN AUS DER ÖFFENTLICHKEIT 

 

Private Stellungnahmen aus der Öffentlichkeit sind nicht eingegangen. 


